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*1822511*   

  Resolution 2450 (2018) 
 

 

  verabschiedet auf der 8436. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 21. Dezember 2018 
 
 

 Der Sicherheitsrat, 

 besorgt feststellend, dass die Situation im Nahen Osten angespannt ist, woran sich 

voraussichtlich auch nichts ändern wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des Nah-

ost-Problems einbeziehende Regelung erzielt werden kann, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 6. cf
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 14. ersucht den Generalsekretär, alle 90 Tage über die Entwicklung der Lage und 

die zur Durchführung der Resolution 338 (1973) getroffenen Maßnahmen Bericht zu erstat-

ten. 


